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Pädagogische
Blätter. P

Vereinigung des ..Mweizer. Gmetiungssreundes" und der ..Uädag. MonatMrifl".

Organ des Vereins kaihat. Wer und Schulmänner der Schmelz

und des schweizerischen kaitjatischen Crzieljungsvereins.

Einfiedeln, 19 Januar 1906. Nr. Z 13- Iahrgang.
Redaktionskommission:

Die HH, Seminardirektoren: F, X, Kunz, Hltzkirch, und Jakob Grüninger, Rickenbach (Schwyz),
Joseph MüNer, Lehrer, Gohau IKt. St. Gallen), und Clemens Frei z, „Storchen", Einsiedeln,

Ginsendungen sind an letzteren, als den Ches-Redaktor, z» richten:
Inserat-Auflrcige aVer an HH. Haasenstein ^ Pooler in Lnzern.

Abonnement:
Erscheint n»öct»eutiict» euimal und kostet jährlich Fr, 4, SV mit Portozulage

Bestellungen bei den Verlegern: Eberle ö- Rickenbach, Verlagshandlung, Einjiedeln,

- Iie Mgalmsche kalljolische Hljrenlieichte -
cine Schöpfuitg von KaM Znnocenz l» im Inßre 1Z1Z.

Eigen diesen landläufigen Einwand folgendes:
1. Die göttliche Gnade hat es derartig geordnet, daß die Verzeihung

Gottes nur durch die priesterliche Fürbitte erlangt werden kann. Denn der
Mittler zwischen Gott und dem Menschen, Jesus Christus, hat den Vorstehern
der Kirche diese Gewalt gegeben, dem Beichtenden die Buße aufzulegen, ander-
seits die durch heilsame Buße Gereinigten zur Teilnahme an den Sakramenten
zuzulassen. jLeo der Große f 461.)

2. Es gab nie eine kirchliche Buße ohne Beichte. (Karl Müller, prote-
stantischer Theologie-Professor.)

3. Nach Jahresumlauf kommt die Zeit wieder, wo jedermann seinen
Beichtvater angehen muß, um mit der Verzeihung desselben seine Fasten

zu beginnen! (.Bußbuch" des Pseudo-Egbert aus dem 9. Jahrhundert.)
4. Neben der Predigt diente die Beichte der seelsorgerlichen Einwirkung des

Priesters auf die Gemeindeglieder. Gerade hier ist die Annahme berech-
tigt, daß, was in Karls des Großen Zeit Forderung war (nämlich
dreimalige jährliche Beichte) im 9. Jahrhundert herrschende Sitte
wurde. (A. Hauck, protestantischer Theologie-Professor in Leipzig.)

Keine weiteren Belege, obwohl auch Luther, Melanckthon u. a.
ihrer Art auf die sittliche Verpflichtung zur Privatbeichte hingewiesen
haben. Tatsache, und leicht erweisbare Tatsache ist es, daß die vierte Kirchen-
Versammlung vom Lateran die Beichte nicht erfunden, und daß damals nicht
eine unerhörte Neuerung in die Kirche eingeführt wurde.
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